
 
 
 

                                           

DEUTSCHER AERO-CLUB LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN e.V. 

 Rundschreiben Nr.7/2010   16.02.2010 An alle Segelflugvereine 

Landesgeschäftsstelle: 
Friedrich-Alfred-Straße 25 
- Haus der Verbände - 
47055 Duisburg 

Bankkonten: 
Volksbank Rhein-Ruhr e.G. Duisburg  Kto-Nr. 33 1146 0008 (BLZ 350 603 86) 
Postscheck Essen        Kto-Nr. 11929-434  (BLZ 360 100 43) 

Telefax: 0203 / 77844-44 
Servicetelefon: 0203 / 77844-12 
Email:                 info@aeroclub-nrw.de 
           VR-Nr. 680 Mülheim 

 
An alle Segelflugvereine         Achtung eilt, Achtung eilt!!! 
 
 
 
 
Packintervalle von Rettungsfallschirmen 
 
 
Alle Rettungsfallschirme müssen so gepackt werden, wie es im Rahmen der Zulassung festgelegt 
wurde bzw. durch technische Mitteilung geregelt wurde. 
 
Alle anders lautenden Veröffentlichungen sind nicht relevant.  
Dies gilt insbesondere für die Rettungsfallschirme der Firma Mertens. Irreführende Informationen, 
dass Rettungsfallschirme der Firma Mertens nur einmal im Jahr gepackt werden müssten, sind für 
Deutschland nicht zu treffend. 
 
 Insbesondere in der Ausbildung sind die vorgeschriebenen Packintervalle unbedingt einzuhalten. 
 
 
  
Viel Erfolg und schöne Flüge  
 
wünscht 
 
 
 
Hubertus Huttel 
Ausbildungsleiter  
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